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Was bedeutet Integrierter Pflanzenschutz? 

Pflanzenschutz ist der Schutz von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganismen 
und nichtparasitären Beeinträchtigungen (PflSchG 2012). Es bedeutet aber nicht den sofortigen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Pflanzenschutz muss nach den Grundsätzen des Integrierten 
Pflanzenschutzes erfolgen. Dies gilt nicht nur für landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, 
sondern auch für die Anwendung im Haus- und Kleingarten (EU RL 2009/128). Oberstes Ziel im 
Haus- und Kleingarten ist das naturgemäße Gärtnern, deswegen wurde hierfür die sektorspezi-
fische Leitlinie zum Integrierten Pflanzenschutz entwickelt. 

 
 

 

Abb.: Integrierter Pflanzenschutz im Haus- und Kleingarten (ergänzt nach NAP-Pflanzenschutz) 

https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-
im-haus-und-kleingartenbereich 

 
Der Integrierte Pflanzenschutz beginnt bereits vorbeugend bei der Auswahl des für die Kultur-
pflanze geeigneten Standortes, der sachgerechten Bodenbearbeitung, einer vielseitigen Frucht-
folge, der Wahl des geeigneten Saat-/Pflanztermins, der Verwendung von gesundem Saat-/ 
Pflanzgut, einer widerstandsfähigen Sorte, einer ausgewogenen organischen oder mineralischen 
Düngung sowie der Einhaltung relevanter Hygienemaßnahmen (z.B. Beseitigung von Ernterück-
ständen, Reinigung von Werkzeugen). Weitere vorbeugende Maßnahmen sind der Einsatz von 
Pflanzenstärkungsmitteln (z.B. Ackerschachtelhalm, Brennesselextrakt) sowie die Nützlingsförde-
rung durch Biodiversitätsmaßnahmen. 

Treten dennoch Schadorganismen auf, bevorzugt nicht chemische Maßnahmen wählen. Physi-
kalische (z.B. Insekten- und Vogelschutznetze, Leimringe), thermische (z.B. das Abflämmen von 
Unkräutern auf befestigten Flächen) oder mechanische Verfahren (z.B. manuelle oder mechani-
sche Unkrautbekämpfung) sind sehr wirksame Methoden. Weiterhin können biotechnische (z.B. 
Leimtafeln, Pheromonfallen) oder biologische Verfahren (z.B. käuflich zu erwerbende Nützlinge 
oder spezielle Mikroorganismen) angewendet werden.  
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Falls mit den nicht chemischen Maßnahmen kein ausreichender Erfolg erzielt wird, können als 
nächste Bekämpfungsstufe die Grundstoffe (z.B. Bier, Essig, Kuhmilch, Molke, Sonnenblumenöl) 
eingesetzt werden.  

Erst wenn alle zuvor aufgeführten Maßnahmen nicht erfolgreich sind, ist der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln (PSM) möglich. Bevor aber auf chemisch-synthetische Mittel zurückgegriffen 
wird, sollte die Wahl zunächst auf die biologischen Pflanzenschutzmittel fallen. Sie enthalten 
risikoarme Wirkstoffe natürlichen Ursprungs (z.B. Azadirachtin, Rapsöl, Naturpyrethrum, spezielle 
Mikroorganismen) und sind vielfach im Ökologischen Landbau zugelassen. 

Nur in absoluten Ausnahmefällen sollten chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel im 
Haus- und Kleingarten zum Einsatz kommen. Hierbei sind Mittel, die Nützlinge, Bienen und Be-
stäuberinsekten schonen, bevorzugt zu wählen.  

Im Haus- und Kleingarten dürfen biologische und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nur 
auf Freilandflächen, die gärtnerisch genutzt werden, angewendet werden. Die Anwendung auf 
nicht gärtnerisch genutzten Flächen wie Böschungen, nicht bewirtschafteten Flächen, Wegen und 
Wegrändern oder auf versiegelten und befestigten Freilandflächen (Garagenauffahrten, Wege und 
Plätze) ist verboten!  

(= weitere Informationen zu Grundstoffen, biologischen Pflanzenschutzmitteln usw. in den folgenden  
„Pflanzenschutz-Spezial“)  

gez. Dr. Marianne Benker
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